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Dirk Umbreit

on der Diskussion um die Straf-
\ / barkeit der Vergewaltigung in der

Ehe abgesehen ist die partner-
schaftliche Gewalt gegen Frauen in
Deutschland kein Thema.Verläßliche Un-
tersuchungenzu Verbreitung und Formen
der Mißhandlungenfehlen.' Anders in
den USA: Seit den 70er Jahren gibt es
dort Studien zur häuslichen Gewalt ge-
gen Frauen. Anfangs gedacht, um Strate-
gien zur Vermeidung von Verletzungen

der PolizistInnenbeidiesen Einsätzen zu

entwickeln, wurden mit der Zeit Opfer-

schutz und Prävention primäre Ziele.
Bedeutsam sind in den USA vor allem
die Studien von Straus/Gelles. Bei Op-
fer-/Täterbefragungen trugen die ausge-

wählten Paare die erlebte körperliche
Gewaltform in einer Tabelle ein. Von
Gewalthandlungen überhaupt berichteten
1975 12 % aller Frauen, von schwerer
Gewalt (als Bereich zwischen Zuschla-

gen mit der Faust und Waffengebrauch)
4 %.: 1985 lagen diese Zahlenleicht und

statistisch unerheblich darunter. Bei bei-

den Studien war die Gewaltaufallen ge-
sellschaftlichen Ebenen auszumachen.
Von diesen Zahlen ausgehend wird ge-
schätzt, daß an die zwei Millionen Ame-

rikanerinnen jährlich Opfer schwerer
Gewalt durch ihre Partner werden.

Die Rolle der Polizei

Der Polizei kommt bei der Bekämpfung
der häuslichen Gewalt eine entscheiden-
de Rolle zu. Denn obwohldie Lösung von
Konflikten im engsten sozialen Nahraum
ihre Aufgabe weder ist noch sein kann,
wird sie meist als erste zum Tatort geru-
fen. In der Regel finden die Auseinander-
setzungen abendsstatt, wenn andere Hil-
fe nur schwerzu erreichenist.
Die von ihrem Partner mißhandelte

Frau erwartet vonderPolizei, daß sie die-
sem Einhalt gebietet, will aber nicht in
jedem Fall auch den Strafverfolgungs-
prozeß in Gangsetzen. Die Situation am
Tatort ist meist noch aggressiv und eine
oder beide Seiten alkoholisiert.
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Die deutsche Polizei ist mit diesen Ein-
sätzen, die mehrals bloße Strafverfolgung
sind, oftmals überfordert. Eine unbüro-
kratische und schnelle Zusammenarbeit
mit sozialen Diensten, vor allem Frauen-
häusern, besteht oft nicht.” Frustrierend

wirkt für die BeamtInnen, daß ihr Ein-

schreiten die Gewaltnicht stoppt und die
Verfahren durch die Staatsanwaltschaft
und Gerichte häufig eingestellt werden.
So erscheinen ihnen ihre Ermittlungen
meist als „Arbeit für den Papierkorb“.
Hinzu kommt das — auch sonstin der

Gesellschaft „übliche“ — Rollenverständ-

nis der Polizisten, das zu konkreten Be-

nachteiligungen der Frau führen kann.
Deutlich wird dies durch die Auswertung
von 262 amerikanischenPolizeiberichten
aus dem Jahre 1980, als die Thematik der

Gewalt gegen Frauen kaum Gegenstand
der politischen Auseinandersetzung war:
Eine Festnahme des Manneshing haupt-
sächlich von dessenAlkoholisierung oder
von der Bereitschaft der Frau ab, Anzei-

ge zu erstatten. Nicht ausschlaggebend
waren Verletzungen der Frau und Sach-
beschädigungen im Haushalt. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Festnahme sank,
wenndie Frau die Polizei selbst alarmiert

hatte.

Der amerikanische‚arrest“ als
Lösung

Um die Situation in einem gewaltsamen
Konflikt zu entschärfen, nimmt die ame-
rikanische Polizei den gewalttätigen.
Mannin der Regelin arrest, ein Institut,

das es im deutschen Rechtnicht gibt. Der
Täter darf dabei für einen kurzen, aber

unbestimmten Zeitraum festgehalten wer-
den, ohne daß es derrichterlichen Geneh-
migung bedarf. Wissenschaftliche Basis
dieser Praxis ist das Minneapolisexpe-
riment von 1984, das die spezialpräven-
tiven Auswirkungen des arrestfeststel-
len sollte. Die PolizistInnen sollten in
Fällen häuslicher Gewalt den Täter in
arrest nehmen odernur beruhigend/Rat-
schlägeerteilend aufdas Paar einwirken.
In einer zweiten Phase wurden dann die
Rückfallquoten der Maßnahmen inner-
halb eines Jahres ermittelt: Von den in
arrest genommenen Tätern wurden 19 %,

von der anderen Gruppe 37 % wieder
rückfällig.

Eine Reihe von Folgestudienrelativier-
tejedoch dieses Ergebnis.° Die Rückfall-
quoten standen immer im direkten Bezug
zu dem Maßdersozialen Integration des
Täters. In Gebieten hoher Arbeitslosig-
keit erhöhte der arrest sogar die Wahr-
scheinlichkeit wiederholter Gewalt gegen
die Frau.

Derarrest stößt auch sonstin derkri-
minologischen Literatur auf Bedenken:
Er setze nicht an den sozialen Ursachen
der häuslichen Gewalt an und gebe der
Polizei ein unkontrollierbares Machtin-
strumentin die Hände.’
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Vorteil des arrest ist immerhin, daß die
Frau wenigstens für dessen Dauersicher
geschützt ist und sich ihr weiteres Vorge-
hen überlegen kann. Die Polizei erhält
einen klaren Maßstab für ihre Entschei-
dungen,die durch detaillierte Ermessens-

vorschriften für die Verhängung des
arrest inzwischen auch kontrollierbarer
gewordensind: In Bundesstaaten mit ent-
sprechenden Gesetzen haben die betrof-
fenen Frauen mit Beschwerden überdie
Polizeieinsätze mehr Erfolg. Und es wird
zumindestder sozial integrierte Täter ab-
geschreckt.
Den Unzulänglichkeiten des arrest

wird auch durch die Kombination mit
Therapieprogrammen entgegengetreten.
Im „Domestic. Abuse Intervention Pro-

ject“ in Minnesota zum Beispiel wird dem
Täter die Teilnahme an einem sozialen
Trainingskurs notfalls durch das Gericht
auferlegt.’ In den Kursen werden die Aus-
löser von Wut und Gewalt ausgemacht
und alternative Konfliktlösungsmodelle
erlernt.
Noch nicht durch Studien widerlegtist

allerdings die Kritik, daß die Zwangsteil-
nahme an einem solchen Programm nur
zu einer vordergründigen Bewußtseins-
änderungdesTäters führe. DieserAnsicht

ist beispielsweise die etablierte Kontakt-
und Beratungsstelle Männergegen Män-
ner-Gewalt in Hamburg,die eine Zusam-
menarbeit mit der Strafjustiz ablehnt.!®

Die Rechtslage in Deutschland

In Deutschlandstehen der Polizei entwe-
der die Rechtsinstrumente der Strafpro-
zeßordnung (StPO) oder die der Ge-

fahrenabwehr nach den jeweiligen Lan-
desgesetzen zu Verfügung. Eine vorläu-
fige Festnahme des Mannesist fast nie
möglich, da $ 127 StPO nur unter engen
Voraussetzungen anwendbarist: Flucht-
gefahr, keine Möglichkeit der Identitäts-
feststellung, Gründe für eine Untersu-
chungshaft nach $$ 112, 112a StPO.

Die Polizeigesetze aller Bundesländer
erlauben, den Täter in Gewahrsam zu
nehmen, wenn eine Straftat bevorsteht

bzw. deren Fortsetzung anhand objekti-
ver Anhaltspunkte erwartet werden kann.

Dasich die Mißhandlungen der Frau er-
fahrungsgemäßwiederholen,ist eine kon-
sequente Verhängungin den meisten Fäl-
len möglich. Diese Möglichkeit wird
jedoch von der Polizei selten wahrgenom-
men. Ein Katalog mit Ermessensricht-
linien würde eine solche Entscheidung

erleichtern.
Ebenso mußein konsequentes Erheben

der öffentlichen Klage durch die Staats-

anwaltschaft garantiert werden. Obwohl
in den Fällen partnerschaftlicher Gewalt
regelmäßig ein öffentliches Interesse an
der Verfolgung besteht, werden die be-
troffenen Frauenoft auf den Privatklage-
weg verwiesen.!!' Dieser ist jedoch be-
schwerlich und selten erfolgreich.'?

   

Nicht genug: Für eine Verfolgung derein-
fachen Körperverletzung muß das Opfer
einen Strafantrag nach $ 232 Abs. 1 S.1
Strafgesetzbuchstellen, wenn kein beson-
deres öffentliches Interesse vorliegt. Dies
wird bei der Verletzung durch einen An-
gehörigen gemeinhin nicht angenom-
men.'*
Teilweise wird das Strafantragserfor-

dernis mit dem Argument begrüßt, der
Frau werde so eine eigenständige Ent-
scheidung ermöglicht. Angesichts des
Drucks, dem die Frau in einer solchen
Situation durch den Mannausgesetztist,
erscheint diese Entscheidungsfreiheit
aber überaus trügerisch. Die Notwendig-
keit des Strafantrags in Fällen partner-
schaftlicher Gewalt sollte daher grund-
sätzlich diskutiert werden.

Hilfe zumAusbruch aus der
Gewaltspirale

Der partnerschaftlichen Gewalt gegen
Frauen in der BRD kann nur durch ein
Bündel von Maßnahmenwirksam entge-
gentreten werden: Für die notwendige
Sensibilisierung der Gesellschaft müssen
repräsentative UntersuchungeninAuftrag
gegeben undÖffentlichkeitsarbeit betrie-
ben werden. Den Tätern muß durch die
Strafverfolgungsorganeverdeutlicht wer-
den, daß die Gesellschaft ihre Gewalt
mißbilligt und sanktioniert. Die Proble-
matik mußin die Aus- und Weiterbildung
der PolizistInnen integriert werden. Bei
den Staatsanwaltschaften sollten Sonder-
dezernate gebildet werden. Um eine so-
zialarbeiterische Krisenintervention zu
beschleunigen,ist derAusbau der Zusam-
menarbeit mit den sozialen Diensten er-
forderlich. Wie in den USAsollten the-
rapeutische Einrichtungen geschaffen
werden, in denen alternative Konflikt-
lösungsmodelle erlernt werden können.
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Einen im Ansatz positiven Weg verfol-

gen die Staatsanwaltschaften Augsburg
und Passau: Bei leichteren Gewaltde-
likten wird das Verfahren nach $ 153a

StPO eingestellt, wenn der Täter an ei-
nem sozialen Trainingskurs teilnimmt.
Bedenklich ist jedoch, daß diese Sankti-
on nurbei 5,5 % der Straftaten verhängt
und noch in 18 % aller Fälle auf den Pri-

Reähe ®
vatklageweg verwiesen wird.'*

Entscheidendist aber, den mißhandel-
ten Frauen zu zeigen, daß ihre Gewalt-
erfahrung kein Einzelfall ist und gesell-
schaftlich nicht akzeptiert wird. Durch
eine umfassende Unterstützung mittels

sozialer Institutionen und der Strafver-
folgungsbehörden muß ihnen dann die
Möglichkeit gegeben werden, aus der
Gewaltspiralz auszubrechen undfrei von
emotionalen wie ökonomischen Zwängen
ihr Leben zu führen.
Dirk Umbreit studiert Jura in Frei-
burg.
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